


In Neuseeland stand der Schwan-
gerschaftsabbruch (SAB) lange im 
Strafgesetzbuch. Ausnahmen für 
Inzest oder medizinische Grün-
den mussten von zwei Ärzt*innen 
bestätigt werden – was zu langen 
Verzögerungen (ca. 25 Tage!) ge-
führt hat. 

Die Gynäkologin Margaret 
Sparrow war lange Zeit Präsi-
dentin der „Abor tion Law Reform 
Association of New Zealand“ und 
sorgte u.a. dafür, dass Mifegyne 
(Mifepristone) für den medika-
mentösen Abbruch nach Neusee-
land eingeführt wurde. Außerdem 
forschte und schrieb sie viel zu 
Schwangerschaftsabbrüchen in 
Neuseeland.
Seit März 2020 gehört der SAB 
nun zu den öffentlichen Gesund-
heitsleistungen und kann bis zur 
20. SSW durchgeführt werden. 
Danach ist er auch dann noch zu-
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lässig, wenn zwei Ärzt*innen dies 
für „klinisch angemessen“ halten. 
Die Kosten werden von der Kran-
kenkasse übernommen. Alle me-
dizinischen Informationen sowie 
eine Liste mit Adressen kann man 
direkt auf der Internetseite des 
Gesundheitsministeriums finden. 
Ungewollt Schwangere haben zu-
dem ein Recht auf Beratung, wel-
che jedoch keine Voraussetzung 
für den Schwangerschaftsabbruch 
darstellt. 

Bis zur 9. Woche können medika-
mentöse Schwangerschaftsab-
brüche zu Hause und nicht nur 
von Ärzt*innen, sondern auch 
bspw. von ausgebildeten Hebam-
men oder Pflegekräften durchge-
führt werden. 

Das medizinische Personal kann 
die Durchführung aus Gewissens-
gründen verweigern („conscienti-

ous objection“), müssen aber die 
Patient*innen darüber frühestmög-
lichst (!) informieren und an alter-
native Ansprechpartner*innen zu 
verweisen, damit es keine Verzöge-
rungen gibt.

Was können wir von Neuseeland 
lernen?

•  Eine Regelung außerhalb des 
Strafgesetzbuches ist möglich. 

•  Es gibt ein Beratungsangebot, 
aber keine -pflicht.

•  Die Kosten werden übernommen.

•  Frühe medikamentöse Abbrü-
che können zu Hause und durch 
andere Fachkräfte durchgeführt 
werden.

•  Bei Gewissensgründen muss an 
andere Ansprech partner*innen 
verwiesen werden.
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